
______________________________________________________________________________________________________________ 
Konradstrasse 3   CH-8400 Winterthur   Telefon 052 202 84 84   Fax 052 202 62 49 
Internet www.kaiser-buchhaltungen.ch   E-Mail info@kaiser-buchhaltungen.ch 

K A I S E R   B U C H H A L T U N G E N GMBH 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
Finanzbuchhaltungen – Betriebsbuchhaltungen – Steuern – Beratungen und Support 
 
 
 
 
Steuerabzüge bei Parteispenden sind rechtswidrig 
 
Die in verschiedenen Kantonen zugelassenen Steuerabzüge bei Parteispenden 
verstossen gegen das Steuerharmonisierungsgesetz und sind bundesrechtswidrig. 
Dies hat das Bundesgericht entschieden. Trotzdem kann der Abzug weiterhin 
gemacht werden, solange die politischen Behörden nicht eingreifen.  

Ein Zürcher Ehepaar deklarierte in seiner Steuererklärung einen Abzug von 3'000 
Franken für Beiträge an politische Parteien. Die Zürcher Steuerbehörden liessen den 
Abzug jedoch nicht zu, weil ein Zahlungsbeleg dafür fehlte. Dagegen erhob das Ehepaar 
Rekurs an die Steuerrekurskommission des Kantons Zürich und verlangte die 
Herabsetzung ihrer steuerbaren Einkommens um 3000 Franken.  

Sie machten geltend, der in dieser Höhe im Zürcher Steuergesetz vorgesehene Abzug für 
Beiträge an die politischen Parteien verstosse gegen das Steuerharmonisierungsgesetz 
des Bundes, weshalb ihnen aus Gründen der Gleichbehandlung der gleiche Abzug 
zugestanden werden müssen.  

Das Bundesgericht hält fest, dass das Zürcher Steuergesetz bundesrechtswidrig ist und 
die Beamten das Gesetz gar nicht mehr anwenden dürften und es von Kantonen und 
Bund zu beseitigen ist.  Dennoch können weiterhin die Parteispenden abgezogen 
werden. (Quelle: BGE/NZZ) 
 


